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Informations- und Dokumentationsangelegenheiten; Auskunfts- und 

Beratungsleistungen

█████████ via fragdenstaat: Anfrage gemäß AuskPflG betreffend 

"Aufenthalt krimineller Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft 

in Österreich" 

███████████████

in Beantwortung Ihres via fragdenstaatan BMI I/5/a-Bürgerservicegerichteten Auskunfts-

ersuchens vom 2. Juli 2021 wird mitgeteilt:

Zu Frage   1) Wie   viele   in   Österreich   vorbestrafte   Kriminelle   ohne   österreichische 

Staatsbürgerschaft   leben   derzeit   im   Bundesgebiet?   Wie   ist   deren   Verteilung   nach 

Bundesländern und Bezirken?

Gegenstand einer Auskunft nach dem Auskunftspflichtgesetz kann nur gesichertes Wissen 

sein – sei  es  im  tatsächlichen,  sei  es  im  rechtlichen  Bereich.  Auskunftserteilung  bedeutet 

somit  die  Weitergabe  von  Informationen,  die  (der  Behörde)  als  gesicherte  Fakten  oder 

Akteninhalte bekannt sind.

Wie  viele  Personen,  die  durch  inländische  Strafgerichte  rechtskräftig  verurteilt  wurden, 

derzeit  im  Bundesgebiet leben,  ist  dem  Bundesministerium  für  Inneres  nicht  bekannt. 

Aufzeichnungen im  Sinneder  Fragestellung  werden  im  Bundesministerium  für  Inneres 

nicht geführt.
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Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1968 über die Evidenthaltung strafgerichtlicher 

Verurteilungen (Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968 idgF) in einem von der 

Landespolizeidirektion Wien zu führenden Strafregister sieht zwar in § 3 Abs. 2 Z 2 die 

Erfassung von Staatsangehörigkeit(en), Wohnort und Anschrift vor. Abgesehen von der 

damit noch nicht beantworteten Frage, ob eine registrierte Person zu einem bestimmten 

Zeitpunkt auch tatsächlich in Österreich lebt, bietet das Strafregistergesetz 1968 aber auch 

keine gesetzliche Grundlage für eine Gesamtabfrage mit dem Auswahlkriterium der (oder 

einer bestimmten) Staatsangehörigkeit. 

Das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 – MeldeG, BGBl. 

Nr. 9/1992 idgF) sieht eine Erfassung der „Vorbestraftheit“ gar nicht vor, sodass es sich 
erübrigt, auf allfällige sonstige Abfragehindernisse einzugehen. 

Zu Frage 2) Wie viele Verbrechen wurden im letzten Jahr von Asylberechtigten, 

Asylwerbern, subsidiär Schutzberechtigten oder Menschen, die trotz Aufenthaltsverbots 

nicht das Land verlassen, begangen? Wie viele laufende Verfahren gegen solche Personen 

gibt es? 

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PSK), in der die den ordentlichen Gerichten 

übermittelten Straftaten statistisch dokumentiert werden, wurden im Jahr 2020 insgesamt 

9550 Asylwerber als fremde Tatverdächtige ermittelt. Der Ausgang der Gerichtsverfahren 

wird nicht erfasst. Weitere spezifische Statistiken im Sinne von Frage 2 werden im Bereich 

der PSK nicht geführt. Wie viele laufende Verfahren gegen solche Personen bei den 

ordentlichen Strafgerichten anhängig sind, ist dem Bundesministerium für Inneres nicht 

bekannt. Diese Frage wäre an das Bundesministerium für Justiz zu richten. 

Zu Frage 3) Wie vielen Asylberechtigten und Asylwerbern wurde ihr Status aufgrund von in 

Österreich oder im Ausland begangener Verbrechen im letzten Jahr aberkannt, oder das 

Verfahren aufgrund solcher Verbrechen negativ beschieden? 

Im Jahr 2020 wurde in 153 Fällen der Asylstatus und in 99 Fällen der subsidiäre 

Schutzstatus wegen Straffälligkeit aberkannt. Statistiken darüber, in wie vielen Fällen ein 

Asylverfahren aufgrund eines Ausschlussgrundes wegen Straffälligkeit negativ beschieden 

wurde, werden nicht geführt.  
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Zu Frage 4) Wie hoch ist der Anteil straffälliger Menschen, nach Herkunftsländern 

aufgeschlüsselt, in Bezug zur Gesamtzahl der aus den einzelnen Ländern Zugewanderten? 

Die Anzahl der in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PSK) als fremde Tatverdächtige 

ausgewiesenen Personen entnehmen Sie nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt bitte der 

nachstehenden Tabelle. Verhältniszahlen auszuweisen ist mangels Daten nicht möglich. 

Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass der Ausgang von Gerichtsverfahren in der PSK 

nicht erfasst wird.  

Polizeiliche Kriminalstatistik 

Österreich - fremde Tatverdächtige - Jahr 2020  

Nationalität Anzahl TV 

Afghanistan 4877 

Ägypten 350 

Albanien 461 

Algerien 671 

Angola 26 

Antigua und Barbuda 2 

Äquatorialguinea 1 

Argentinien 9 

Armenien 278 

Aserbaidschan 94 

Äthiopien 46 

Australien 49 

Bangladesch 104 

Barbados 1 

Belarus 224 

Belgien 244 

Benin 6 

Bolivien 3 

Bosnien-Herzegowina 4783 

Brasilien 140 

Bulgarien 2576 

Chile 58 

China 293 

Costa Rica 5 

Cote d'Ivoire 24 

Dänemark 137 

Deutschland 11354 
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Dominica 1 

Dominikanische Republik 229 

Ecuador 18 

Eritrea 22 

Estland 62 

Finnland 22 

Frankreich 327 

Gambia 131 

Georgien 839 

Ghana 131 

Grenada 3 

Griechenland 285 

Guatemala 4 

Guinea 39 

Guinea-Bissau 19 

Haiti 7 

Honduras 4 

Indien 469 

Indonesien 9 

Irak 1672 

Iran 1105 

Irland 46 

Island 3 

Israel 86 

Italien 1883 

Jamaika 24 

Japan 18 

Jemen 33 

Jordanien 35 

Kambodscha 1 

Kamerun 72 

Kanada 29 

Kap Verde 2 

Kasachstan 45 

Katar 1 

Kenia 103 

Kirgistan 30 

Kolumbien 54 

Komoren 1 

Kongo 67 

Kongo - Demokratische Republik 39 

Korea - Süd 15 

Kosovo 1717 
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Kroatien 3085 

Kuba 35 

Lesotho 1 

Lettland 270 

Libanon 95 

Liberia 15 

Libyen 154 

Liechtenstein 35 

Litauen 202 

Luxemburg 47 

Malaysia 7 

Mali 46 

Malta 1 

Marokko 673 

Mauretanien 5 

Mauritius 5 

Mexiko 40 

Moldau 414 

Mongolei 167 

Montenegro 261 

Myanmar 4 

Namibia 1 

Nepal 20 

Neuseeland 5 

Nicaragua 7 

Niederlande 887 

Niger 4 

Nigeria 1177 

Nordmazedonien 1315 

Norwegen 33 

Pakistan 399 

Palästina 29 

Peru 16 

Philippinen 54 

Polen 3662 

Portugal 203 

Ruanda 15 

Rumänien 12933 

Russische Föderation 3460 

Sambia 3 

Saudi-Arabien 6 

Schweden 175 

Schweiz 468 
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Senegal 35 

Serbien 9771 

Seychellen 1 

Sierra Leone 36 

Simbabwe 8 

Singapur 23 

Slowakei 4654 

Slowenien 1267 

Somalia 1072 

Spanien 270 

Sri Lanka 19 

Staatenlos 682 

Südafrika 31 

Sudan 32 

Südsudan 3 

Syrien 3239 

Tadschikistan 18 

Taiwan 3 

Tansania 4 

Thailand 109 

Togo 4 

Tschad 2 

Tschechien 2011 

Tunesien 345 

Türkei 7099 

Turkmenistan 5 

Uganda 15 

Ukraine 770 

Ungarn 6328 

Ungeklärte Staatsangehörigkeit 3619 

Uruguay 16 

Usbekistan 43 

Venezuela 50 

Vereinigte Arabische Emirate 2 

Vereinigte Staaten von Amerika 228 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 355 

Vietnam 26 

Westsahara 5 

Zypern 9 

Gesamtergebnis 109161 
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Zu Frage 5) Wie viele Kriminelle wurden im letzten Jahr abgeschoben? 

Im Jahr 2020 wurden 2.286 Personen mit zumindest einer strafrechtlichen Verurteilung 

zwangsweise außer Landes gebracht.  Dies entspricht 53,6% aller zwangsweise außer 

Landes gebrachten Fremden. 

Zu Frage 6) Werden ausreisepflichtige Gewalt- und Sexualverbrecher nach Verbüßung ihrer 

Strafe in Österreich in die Freiheit entlassen? 

Diese Frage wäre an das Bundesministerium für Justiz zu richten. 

Mit freundlichen Grüßen 

23. Juli 2021 

Für den Bundesminister: 

AL Mag. Manfred Zirnsack 

Elektronisch gefertigt 

 



Datum/Zeit 2021-07-23T13:13:31+02:00

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


